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Gemeindeversammlung
Dienstag, 24. September 2019, 19 Uhr  
Gemeindesaal, Gemeinschaftszentrum



Wir laden Sie ein zur Gemeindeversammlung mit folgenden Traktanden:

Ordentliche Geschäfte 

1. Verein Chinderhuus Zumikon. Fortsetzung der jährlich wiederkehrenden Betriebsbeiträge. Genehmigung.

2. �Verein Freizeitzentrum Zumikon. Fortsetzung der jährlich wiederkehrenden Betriebsbeiträge. Genehmigung.

3. Beantwortung von allfälligen Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz.

Information

Der Gemeinderat informiert über den aktuellen Stand zum Projekt «Wohnen im Alter Farlifang».

Die Akten mit den behördlichen Anträgen und das Stimmregister liegen für die Stimmberechtigten ab  

Dienstag, 10. September 2019, im Sekretariat des Gemeinderats zur Einsicht auf.

Zumikon, 8. Juli 2019	 Gemeinderat Zumikon

Bestellcoupon
Unterlagen zur Gemeindeversammlung vom  
24. September 2019.

Die vollständigen Unterlagen finden Sie auf der  
Website unter www.zumikon.ch    Politik     
Gemeindeversammlung.

Ein Online-Zugriff via W-LAN 
ist auch im Gemeindesaal möglich.

Ich bevorzuge den Beleuchtenden Bericht in Papier- 
form. Bitte stellen Sie mir folgende Unterlagen zu:

    Beleuchtender Bericht zu sämtlichen Traktanden

    Beleuchtender Bericht zum Traktandum Nr. 

Gemeinde Zumikon
Gemeindeversammlung
Dorfplatz 1
8126 Zumikon

501363229
000001



Zusätzliche Erläuterungen zu den einzelnen Traktanden

1. Verein Chinderhuus Zumikon. Fortsetzung der jährlich wiederkehrenden Betriebsbeiträge.

Der Verein Chinderhuus Zumikon leistet mit dem Betrieb einer öffentlich zugänglichen Kinderkrippe einen wertvollen Beitrag 

für die Gemeinde Zumikon. Das Chinderhuus bietet eine professionelle, familienergänzende Kinderbetreuung und dient der 

Gemeinde bei der Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrags gemäss Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG).

Seit dem Gründungsjahr 1972 wird der Verein von der Gemeinde Zumikon unterstützt. Am 3. Juni 2019 beschloss der Gemein-

derat, diese langjährige und stabile Zusammenarbeit mittels einer Leistungsvereinbarung zwischen dem Verein Chinderhuus 

und der Gemeinde Zumikon festzuhalten.

Mit der neuen Leistungsvereinbarung und der Fortsetzung der jährlich wiederkehrenden Beiträge an das Betriebskostendefizit 

wird die Zukunft dieser etablierten und qualitativ hochstehenden Kinderbetreuungs-Einrichtung verlässlich sichergestellt.

Für die Jahre 2020 bis 2024 wird ein Betriebsbeitrag an das Betriebsdefizit des Vereins Chinderhuus von jährlich max.  

CHF 400’000.00 beantragt.

2. Verein Freizeitzentrum Zumikon. Fortsetzung der jährlich wiederkehrenden Betriebsbeiträge.

Der Verein Freizeitzentrum leistet mit seinem vielfältigen und attraktiven Angebot seit 40 Jahren einen wertvollen Beitrag im Be-

reich Kulturanlässe und Freizeitgestaltung in der Gemeinde Zumikon. Seit der Gründungszeit wird der Verein von der Gemeinde 

Zumikon unterstützt. Seit dem 1. Januar 2019 wird diese langjährige Zusammenarbeit mittels einer Leistungsvereinbarung 

zwischen dem Verein Freizeitzentrum und der Gemeinde Zumikon geregelt.

Mit der neuen Leistungsvereinbarung und der Fortsetzung der jährlich wiederkehrenden Beiträge an das Betriebskostendefizit 

wird für die Zukunft eine längerfristige und verlässliche Ausrichtung der Einrichtung Freizeitzentrum sichergestellt.

Für die Jahre 2020 bis 2024 wird ein Betriebsbeitrag an das Betriebsdefizit des Vereins Freizeitzentrum von jährlich max.  

CHF 385’000.00 beantragt.

3. Beantwortung von allfälligen Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz.

Stimmberechtigte können nach § 17 Gemeindegesetz (GG) eine Anfrage über eine Angelegenheit der Gemeinde von allgemei-

nem Interesse einreichen und deren Beantwortung an der Gemeindeversammlung verlangen. Die Anfrage ist dem Gemeinderat 

schriftlich, spätestens 10 Arbeitstage vor einer Gemeindeversammlung, einzureichen. Die Anfrage wird dann einerseits direkt 

zuhanden der fragestellenden Person beantwortet, anderseits wird die Anfrage sowie die Antwort darauf an der Gemeindever-

sammlung bekanntgegeben. Die anfragende Person kann zur Antwort Stellung beziehen. Die Versammlung kann in der Folge 

beschliessen, dass eine Diskussion zum Thema stattfindet.

Die vollständigen Unterlagen zu den Geschäften finden Sie auf der Website der Gemeinde.  

Sie können die Beleuchtenden Berichte auch in Papierform bestellen (siehe «Bestellcoupon»).



Gemeinde Zumikon
Gemeinderat
Dorfplatz 1
8126 Zumikon
Telefon 044 918 78 40
gemeinde@zumikon.ch
www.zumikon.ch

Letzte Gemeindeversammlung 2019
Die letzte Gemeindeversammlung des Jahrs findet wiederum an einem Samstag statt, 
nämlich am Samstag, 30. November 2019, 10.00 Uhr. Gleichentags lädt auch wieder  
der traditionelle Adventsmarkt auf dem Dorfplatz zu einem Besuch ein (Markt von  
11.00 bis 17.00 Uhr). Wir freuen uns auf Ihre zahlreiche Teilnahme.


